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Das ISG Gutachten

Am 1.7.2005 trat das 2. 

Betreuungsrechtsänderungsgesetz 

(BtÄndG) in Kraft.

Die Zielsetzung:

Betreuungsvermeidungen durch eine 

weitere Stärkung der 

Vorsorgevollmacht, 

Rückführung von Betreuungen auf das 

für die rechtliche Betreuung 

unbedingt Erforderliche und damit 

zugleich auch die Stärkung des 

Selbstbestimmungsrechts der 

Betreuten (der gesetzlich verankerte 

freie Wille)
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Entbürokratisierung durch 

Vereinfachung des 

vormundschaftsgerichtlichen 

Verfahrens und vor allem durch die 

Pauschalierung der Vergütung der 

freiberuflichen Betreuer.

Das Bundesministerium der Justiz 

beauftragte  das Otto-Blume-Institut für 

Sozialforschung und Gesellschaftspolitik 

(ISG) mit einer Evaluierung des Gesetzes.

Von 2005 bis 2007 sollten die Auswirkungen der neuen 
gesetzlichen Bestimmungen für

die berufsmäßig Betreuten (Qualität),

die beruflichen Betreuer (Tätigkeit und 

wirtschaftliche Situation),

die Betreuungsbehörden (Aufgabenspektrum 

und Arbeitsbelastung),

die Vormundschaftsgerichte 

(Arbeitsbelastung und 

Verwaltungsvereinfachung),

die Verbreitung und Akzeptanz der 

Vorsorgevollmacht

festgestellt werden.


